


Gewerbesteueranteile Rhönsprudel 
 

Anfrage der Bürgerliste Eichenzell für die Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2023 

 

1. Was hat sich seit in dieser Angelegenheit in den letzten 2 Monaten getan?  

Die Fragestellung ist hinsichtlich einer vermutlich fehlerhaften Formulierung nicht ganz klar. 

Hinsichtlich einer möglichen Interpretationsmöglichkeit wird auf die Beantwortung der nahezu 

identischen Frage Nr. 2 verwiesen. 

 

2. Welche Aktivitäten gab es in den letzten zwei Monaten?  

Von der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda wurde mit Datum vom 19.10.2023 eine Eingabe des 

Fraktionsvorsitzenden der Bürgerliste beantwortet. Die Eingabe richtete sich gegen die Art der 

Veröffentlichung der Anfrage der Bürgerliste zum Themenkomplex „Gewerbesteuer Rhönsprudel“ im 

Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung vom 20.07.2023. Die Vorgehensweise des 

Gemeindevorstands bzw. der Verwaltung wurde seitens der Kommunalaufsicht bestätigt.  Es konnte 

keine Rechtsverletzung festgestellt werden. 

Ansonsten sind keine weiteren Aktivitäten in den letzten 2 Monaten zu verzeichnen.  

 
3. Wann wird mit einem Ergebnis gerechnet?  

Die Gemeinde Eichenzell ist nicht „Herr“ des Widerspruchsverfahrens und kann sich hier auch nicht für 

Zuständig erklären. Dies wird durch das Finanzamt Fulda geführt, welches somit die Intensität und die 

Geschwindigkeit des Verfahrens bestimmt. 

Die Argumente der beiden Kommunen Ebersburg und Eichenzell sind ausgetauscht und liegen dem 

Finanzamt vor. 

Seitens der Gemeindevorstands und der Verwaltung der Gemeinde Eichenzell wird nicht mit einem 

zeitnahen Ergebnis gerechnet, sondern mit einer längeren Bearbeitungsdauer des Widerspruchs. 

 

 




